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 Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Im  Sommer  2011  hat  die  Europäische  Kommission  den  Entwurf  einer  Richt-
 linie  zur  Energieeffizienz  (EED)  vorgelegt.  Anlass  der  EU-Effizienzrichtlinie
 war  das  im  Jahr  2007  vereinbarte  Ziel  der  EU-Mitgliedstaaten,  den  Primär-
 energieverbrauch  bis  2020  um  20  Prozent  zu  senken.  Nach  monatelangen  Be-
 ratungen  haben  sich  die  Europäische  Kommission,  das  Europäische  Parlament
 und  die  EU-Mitgliedstaaten  zur  Umsetzung  der  Richtlinie  zur  Energieeffi-
 zienz in der 24.  Kalenderwoche 2012 auf einen Kompromiss geeinigt.

 Damit  verpflichten  sich  die  EU-Staaten  bzw.  ihre  heimischen  Energieversor-
 ger,  den  Energieverbrauch  bis  zum  Jahr  2020  im  Schnitt  um  jährlich  1,5  Pro-
 zent  zu  reduzieren,  wobei  in  den  ersten  beiden  Jahren  eine  schrittweise  An-
 näherung  an  die  Marke  erlaubt  ist.  Alternativ  können  die  Mitgliedstaaten  Pro-
 gramme  auf  den  Weg  bringen,  mit  denen  ebenfalls  das  Ziel  auf  anderem  Wege
 erreicht  werden  kann.  Energieeffizienzmaßnahmen  können  dabei  ab  dem  Jahr
 2009 angerechnet werden.

 Weitere  Bestandteile  der  neuen  Richtlinie  sind,  dass  zentrale  Regierungsbe-
 hörden  Aufträge  für  Waren,  Gebäude  und  Dienstleistungen  mit  einem  Wert
 von  mehr  als  130  000  Euro  nur  noch  an  Partner  vergeben  dürfen,  die  höchste
 Energieeffizienzstandards  anlegen.  Außerdem  regelt  Artikel  4,  dass  jährlich
 3  Prozent  aller  zentralen  Regierungsbauten  und  ihrer  nachgeordneten  Behör-
 den  nach  geltenden  Energiestandards  energetisch  modernisiert  werden  müs-
 sen.  Artikel  7  sieht  vor,  dass  große  Unternehmen  sich  regelmäßig  Energieau-
 dits  unterziehen,  soweit  kein  Umwelt-  oder  Energiemanagement  vorhanden
 ist.  Zudem  wurde  in  Artikel  10  vereinbart,  den  Ausbau  der  besonders  effizien-
 ten Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) stärker zu fördern.

 Die  Bundesregierung  hatte  sich  in  den  vergangenen  Monaten  bei  den  Ver-
 handlungen  zur  EU-Energieeffizienzrichtlinie  entweder  gar  nicht  positioniert
 oder  versucht,  gegen  die  Mehrheit  der  Mitgliedstaaten  Fortschritte  bei  der
 Energieeffizienz  soweit  wie  möglich  zu  verhindern.  Der  Kompromiss  ist  des-
 wegen  nicht  zuletzt  aufgrund  der  wenig  konstruktiven  Rolle  Deutschlands  an
 vielen  Stellen  gegenüber  dem  ursprünglichen  Entwurf  der  Europäischen  Kom-
 mission weichgespült.
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Wirtschaft  und  Technologie  vom
 19.  Juli 2012 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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1.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  den  in  der  24.  Kalenderwoche  ausge-
 handelten  Kompromissvorschlag  zwischen  der  Europäischen  Kommis-
 sion,  dem  Europäischen  Parlament  und  den  EU-Mitgliedstaaten  zur  Um-
 setzung der Richtlinie zur Energieeffizienz?

 2.  Wie  sieht  der  weitere  Zeitplan  zur  Umsetzung  der  EU-Energieeffizienz-
 richtlinie  und  der  einzelnen  Artikel  in  die  nationale  Gesetzgebung  in
 Deutschland aus?

 3.  Von  welchem  Einsparziel  bis  zum  Jahr  2020  geht  die  Bundesregierung
 für  die  gesamte  EU  sowie  für  die  Bundesrepublik  Deutschland  nach  dem
 Kompromiss der EU-Energieeffizienzrichtlinie aus?

 4.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Abschätzung  der  Europäischen
 Kommission  (MEMO/12/433),  dass  mit  der  Einigung  zur  Energieeffi-
 zienzrichtlinie  das  Ziel,  den  Primärenergieverbrauch  bis  2020  um  20  Pro-
 zent  zu  senken,  klar  verfehlt  wird,  welches  2007  unter  deutscher  Ratsprä-
 sidentschaft  von  Bundeskanzlerin  Dr.  Angela  Merkel  durchgesetzt  wer-
 den konnte?

 7.  Plant  die  Bundesregierung  gegebenenfalls  außerhalb  der  EU-Vorgaben
 zusätzliche  Maßnahmen  als  die  bisher  bestehenden  bzw.  in  Planung  be-
 findlichen,  um  das  20-Prozent-Einsparziel  bis  zum  Jahr  2020  doch  noch
 zu  erreichen (bitte begründen)?

 26.  Welchen  Beitrag  leistet  der  Kompromiss  bei  der  EU-Energieeffizienz-
 richtlinie  für  die  Entlastung  der  Stromkunden  (in  Mrd.  Euro  vermiedene
 Importkosten  für  fossile  Energieträger  und  vermiedene  Energiekosten  für
 die  Wirtschaft  und  private  Endverbraucher)  und  die  Beschäftigungssitua-
 tion in Deutschland nach Ansicht der Bundesregierung?

 Die Fragen 1 bis 4 sowie 7 und 26 werden gemeinsam beantwortet.

 Der  ausgehandelte  Kompromissvorschlag  für  eine  neue  EU-Energieeffizienz-
 richtlinie  ist  derzeit  weder  vom  Europäischen  Rat  noch  vom  Europäischen  Par-
 lament  formal  beschlossen.  Vom  Plenum  des  Europäischen  Parlaments  soll  die
 Richtlinie  voraussichtlich  im  September  2012  formal  beschlossen  werden.
 Nach  Inkrafttreten  der  Richtlinie  haben  die  Mitgliedstaaten  18  Monate  Zeit  zur
 nationalen  Umsetzung,  sofern  nicht  in  einzelnen  Artikeln  der  Richtlinie  andere
 Umsetzungsfristen festgelegt wurden.

 Vor  diesem  Hintergrund  wäre  es  aus  Sicht  der  Bundesregierung  derzeit  verfrüht,
 bereits  jetzt  eine  Bewertung  der  EU-Energieeffizienzrichtlinie  vorzunehmen
 oder  einen  Zeitplan  bzw.  konkrete  Maßnahmen  zu  ihrer  Umsetzung  festzulegen.
 Für  die  weiteren  Planungen  zur  nationalen  Umsetzung  der  EU-Energieeffizienz-
 richtlinie  bedarf  es  zunächst  einer  sorgfältigen  Analyse  des  Richtlinientextes
 einschließlich  der  Ermittlung  der  dazu  erforderlichen  Datengrundlagen  (u.  a.
 Identifizierung  des  unmittelbaren  Umsetzungsbedarfs,  Prüfung  der  verschie-
 denen Umsetzungsoptionen, konkrete Zielfestlegungen etc.).

 5.  Teilt  die  Bundesregierung  die  Ansicht  zahlreicher  Experten,  dass  die  lange
 Uneinigkeit  zwischen  dem  Bundesministerium  für  Umwelt,  Naturschutz
 und  Reaktorsicherheit  und  dem  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und
 Technologie  bei  der  Energieeffizienzrichtlinie  das  Ansehen  Deutschlands
 bei  diesem  Thema  beschädigt  und  die  Richtlinie  zudem  stark  verwässert  hat,
 und  falls  nein,  wie  erklärt  sie  sich  dann,  dass  andere  EU-Staaten  die  Position
 der  Bundesregierung  diesbezüglich  öffentlich  mehrfach  kritisiert  haben?

 Die  Bundesregierung  teilt  diese  Ansicht  nicht.  Darüber  hinaus  kommentiert  die
 Bundesregierung  nicht  die  Aussagen  anderer  EU-Mitgliedstaaten  zur  EU-
 Energieeffizienzrichtlinie.
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6.  Stimmt  die  Bundesregierung  zu,  dass  relativ  zu  PRIMES-Projektion  und
 Referenzszenario  der  Directorate-General  for  Energy  (DG  Energy)  (2009)
 Deutschland  bis  zum  Jahr  2020  seinen  Primärenergiebedarf  gegenüber
 dem  Basistrend  (300  mtoe)  (mtoe  =  million  tonne  of  oil  equivalent,  Mil-
 lionen  Tonnen  Öleinheit)  ohne  weitere  Maßnahmen  um  nur  8  Prozent
 (24  mtoe)  wird  senken  können,  und  falls  nein,  von  welchem  Wert  geht  sie
 aus?

 Die  Bundesregierung  macht  sich  die  im  Auftrag  der  Europäischen  Kommission
 von  der  Technischen  Universität  Athen  entwickelten  Szenarien  nicht  zu  eigen.
 Die  Bundesregierung  hat  im  Energiekonzept  das  Ziel  formuliert,  den  Primär-
 energieverbrauch  gegenüber  2008  um  20  Prozent  und  bis  2050  um  50  Prozent
 zu senken.

 8.  Welche  konkreten  Maßnahmen  plant  die  Bundesregierung  im  Rahmen
 der  Umsetzung  der  EU-Energieeffizienzrichtlinie  in  Deutschland,  um  das
 Energieeinsparziel  von  1,5  Prozent  pro  Jahr  zu  erreichen  (bitte  unter  An-
 gabe des Zeitplans für die einzelnen Maßnahmen)?

 9.  Plant  die  Bundesregierung,  die  Energiehändler  bzw.  -verteiler  von  der
 1,5- Prozent-Einsparverpflichtung  auszunehmen  und  stattdessen  auf  ande-
 rem Wege vergleichbare Einsparungen zu erreichen?

 10.  Plant  die  Bundesregierung,  im  Zusammenhang  mit  den  Prüfaufträgen  aus
 dem  Energiekonzept  für  „Weiße  Zertifikate“  bzw.  einer  haushaltsunab-
 hängigen  Finanzierung  für  den  Wärmebereich,  eine  oder  mehrere  Maß-
 nahmen  innerhalb  der  laufenden  Legislaturperiode  umzusetzen,  und  wie
 sind  diese  im  Zusammenhang  mit  den  Vorgaben  aus  Artikel  6  umzuset-
 zen,  und  sind  diese  Prüfaufträge  in  Ergebnissen  gemündet,  und  wenn  ja,
 in welchen?

 11.  Plant  die  Bundesregierung,  entsprechend  den  Empfehlungen  der  Studie
 „Kosten-/Nutzen-Analyse  der  Einführung  marktorientierter  Instrumente
 zur  Realisierung  von  Endenergieeinsparungen  in  Deutschland“  im  Auf-
 trag  des  Bundesministeriums  für  Wirtschaft  und  Technologie  Maßnah-
 men  zu  ergreifen,  die  zusätzlich  zu  der  sich  aus  dem  bestehenden  Instru-
 mentenmix  ergebenden  Referenzentwicklung  jährlich  zu  1,5  Prozent  Ein-
 sparungen führen?

 12.  Von  welchem  Beitrag  aus  den  geplanten  steuerlichen  Anreizen  für  Gebäu-
 demodernisierungen,  Förderprogrammen  der  KfW  Bankengruppe  und
 sonstigen  zusätzlich  geplanten  Instrumenten  (bitte  einzeln  aufschlüsseln)
 zu den in Artikel 6 formulierten Zielen geht die Bundesregierung aus?

 13.  Hält  die  Bundesregierung  eine  Überprüfung  der  Flexibilitätsklausel  für
 Einsparquoten  und  alternative  Maßnahmen  (Artikel  6  Absatz  1  Doppel-
 buchstabe  aa  des  Kompromisspapiers)  durch  die  Europäische  Kommis-
 sion  im  Jahr  2016  für  sinnvoll,  und  falls  nein,  warum  nicht  (bitte  mit  Be-
 gründung)?

 14.  Von  welchen  Elementen  der  „Flexibilitätsklausel“  nach  Artikel  6  Absatz  1
 Doppelbuchstabe  aa  des  Kompromisstextes  plant  die  Bundesregierung
 Gebrauch zu machen (bitte mit Begründung)?

 15.  In  welchem  Umfang  plant  die  Bundesregierung,  frühzeitige  Maßnahmen
 (early  actions)  auf  die  Erreichung  des  1,5-Prozent-Ziels  nach  Artikel  6
 anzurechnen?

 16.  Inwieweit  reduzieren  die  für  Artikel  6  ausgehandelten  Kompromisse
 nach  Einschätzung  der  Bundesregierung  den  Beitrag  des  Artikels  6  zur
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Erreichung  des  20-Prozent-Ziels  im  Vergleich  zum  ursprünglichen  Vor-
 schlag der Kommission?

 Die Fragen 8 bis 16 werden gemeinsam beantwortet.

 Die  Bundesregierung  geht  zunächst  grundsätzlich  davon  aus,  dass  der  in
 Deutschland  bestehende  Mix  aus  politischen  Instrumenten  sowie  die  derzeit
 zusätzlich  geplanten  bzw.  in  der  Umsetzung  befindlichen  weiteren  politischen
 Maßnahmen  einen  wichtigen  Beitrag  für  die  Erreichung  der  Ziele  der  Bundes-
 regierung  zur  Steigerung  der  Energieeffizienz  und  zur  Realisierung  von  Energie-
 einsparungen  leisten.  Dies  bestätigt  unter  anderem  auch  der  2.  Nationale  Energie-
 effizienz-Aktionsplan  der  Bundesregierung,  der  im  Sommer  2011  an  die  Euro-
 päische  Kommission  übermittelt  wurde.  Darüber  hinaus  wird  hinsichtlich  der
 konkreten  Umsetzung  von  Artikel  6  der  EU-Energieeffizienzrichtlinie  auf  die
 Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 1 bis 4 sowie 7 und 26 verwiesen.

 17.  Wie  viele  (Nicht-)Wohngebäude  im  öffentlichen  Eigentum  (bitte  genaue
 Zahl  angeben)  werden  nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  durch  Arti-
 kel  4  der  EU-Energieeffizienzrichtlinie  in  der  Bundesrepublik  Deutsch-
 land energetisch saniert werden?

 18.  Wie  viele  Gebäude  der  Bundesanstalt  für  Immobilienaufgaben  (BImA)
 werden  durch  Artikel  4  der  EU-Energieeffizienzrichtlinie  in  der  Bundes-
 republik Deutschland energetisch saniert werden?

 20.  Wie  viele  der  Gebäude  der  Wasser-  und  Schifffahrtsverwaltung  des  Bun-
 des  (WSV)  werden  durch  Artikel  4  der  EU-Energieeffizienzrichtlinie  in
 der Bundesrepublik Deutschland energetisch saniert werden?

 21.  Wie  viele  der  Gebäude  der  Sozialwerke  des  Bundes  e.  V.  werden  durch  Ar-
 tikel  4  der  EU-Energieeffizienzrichtlinie  in  der  Bundesrepublik  Deutsch-
 land energetisch saniert werden?

 22.  Welche  weiteren  Gebäude  in  unmittelbarer  und  mittelbarer  Bundesver-
 waltung  und  welche  Gebäude  institutioneller  Zuwendungsempfänger,
 wenn  deren  Betriebskosten  zum  großen  Teil  der  Bund  finanziert,  werden
 durch  Artikel  4  der  EU-Energieeffizienzrichtlinie  in  der  Bundesrepublik
 Deutschland energetisch saniert werden?

 23.  Plant  die  Bundesregierung,  das  „Energieeinsparprogramm  Bundesliegen-
 schaften“ entsprechend anzupassen?

 Wenn ja, wie, und wenn nein, warum nicht?

 Die Fragen 17 bis 18 und 20 bis 23 werden gemeinsam beantwortet.

 Sowohl  die  Verwaltung  als  auch  die  Bewirtschaftung  einschließlich  des  Bau-
 unterhalts  der  in  die  Sanierungspflichten  nach  Artikel  4  der  EU-Energieeffi-
 zienzrichtlinie  einbezogenen  Gebäude  liegen  jeweils  in  sehr  unterschiedlichen
 Verantwortungsbereichen.  Aus  diesem  Grund  kann  zum  jetzigen  Zeitpunkt
 keine  Abschätzung  über  die  Zahl  der  Gebäude  getroffen  werden,  die  durch
 Artikel  4  der  EU-Energieeffizienzrichtlinie  in  der  Bundesrepublik  Deutschland
 energetisch  saniert  werden.  Allerdings  sieht  Artikel  4  Absatz  3  der  EU-Ener-
 gieeffizienzrichtlinie  vor,  dass  die  EU-Mitgliedstaaten  bis  zum  1.  Januar  2014
 ein  Inventar  der  betroffenen  Gebäude  erstellen.  Dem  wird  die  Bundesregierung
 unter  der  Federführung  des  Bundesministeriums  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtent-
 wicklung  nachkommen.  Darüber  hinaus  wird  hinsichtlich  der  konkreten  Um-
 setzung  von  Artikel  4  der  EU-Energieeffizienzrichtlinie  auf  die  Antwort  der
 Bundesregierung zu den Fragen 1 bis 4 sowie 7 und 26 verwiesen.
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19.  Wie  viele  Gebäude  der  Deutschen  Bahn  Service  Immobilien  GmbH  wer-
 den  nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  durch  Artikel  4  der  EU-Energie-
 effizienzrichtlinie  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  energetisch  saniert
 werden?

 Die  Bundesregierung  geht  davon  aus,  dass  die  Gebäude  der  Deutschen  Bahn
 Service  Immobilien  GmbH  nicht  unter  den  Geltungsbereich  von  Artikel  4  der
 Richtlinie fallen.

 24.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  den  Kompromiss  innerhalb  der  Ener-
 gieeffizienzrichtlinie,  wonach  es  keine  Verpflichtung  für  den  Einsatz  von
 KWK bei positiver Kosten-Nutzen-Analyse gibt?

 25.  Welche  konkreten  zusätzlichen  Maßnahmen  plant  die  Bundesregierung,
 um  Artikel  10  umzusetzen  und  damit  die  hocheffiziente  KWK  zu  fördern,
 und  sieht  die  Bundesregierung  diesbezüglich  Änderungsbedarf  am  kürz-
 lich  novellierten Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz?

 Die Fragen 24 und 25 werden gemeinsam beantwortet.

 Die  Bundesregierung  unterstützt  die  umweltfreundliche  Technologie  der  Kraft-
 Wärme-Kopplung  durch  eine  ganze  Reihe  von  Maßnahmen.  Dazu  können
 zukünftig  auch  die  im  Rahmen  der  EU-Energieeffizienzrichtlinie  jetzt  vorge-
 sehenen  Regelungen  zu  Kosten-Nutzen-Analysen  gehören.  Darüber  hinaus
 wird  hinsichtlich  der  konkreten  Umsetzung  von  Artikel  10  der  EU-Energieeffi-
 zienzrichtlinie  auf  die  Antwort  der  Bundesregierung  zu  den  Fragen  1  bis  4
 sowie 7 und 26 verwiesen.
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